
  

Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung II Punkt 8 der öffentlichen Sitzung am 06. Oktober 2011

Vorlagen-Nr. 11-V-10-0019

Verfahrensweise bei Stadtteilpartnerschaften

Beschluss Nr. 0384

1. Zur Begründung von Stadtteilpartnerschaften wird folgende Verfahrensweise festgelegt:
- Beschlussfassung im Ortsbeirat des Ortsbezirkes zu einer Stadtteilpartnerschaft
- Weiterleitung des Beschlusses über den Magistrat 
- Beratung und Beschlussfassung im Ausschuss für Bürgerbeteiligung, 

Völkerverständigung und Integration mit einer Empfehlung an die 
Stadtverordnetenversammlung 

- abschließende Beratung und Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung.

2. Die Partnerschaftsurkunde bezieht sich ausschließlich auf den betroffenen Stadtteil 
Wiesbadens. Sie wird unterzeichnet von der/dem Ortsvorsteher/-in und nur „begleitend“ von 
der/dem Stadtverordnetenvorsteher/-in und Oberbürgermeister/-in.

3. Sollte es einen Partnerschaftsverein geben, erfolgt die finanzielle Unterstützung aus den 
Mitteln des Ortsbeirates.

(antragsgemäß Magistrat 13.09.2011 BP 0646)

 
Dem Magistrat Wiesbaden,     .10.2011
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat Wiesbaden,     .10.2011
-16 - im Auftrag

Dezernat I/10
mit der Bitte um weitere Veranlassung Zieren-Hesse
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